
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

 Sitzung des Bau- und Umweltausschusses     19.09.2017 

 Sitzung des Gemeinderats      26.09.2017 

 Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   04.10.2017 

 Sitzung des Gemeinderats      10.10.2017  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 20.06.2017 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten nichtöffentlichen Sitzung 
am 20.06.2017 die Anschaffung eines DFI-Monitors einstimmig beschlossen hat. Ebenfalls ein-
stimmig wurde dem Neuabschluss eines Mietvertrags für ein Gebäude in Rettersburg zur Unter-
bringung von Flüchtlingen bzw. Obdachlosen und der Verlängerung des Mietvertrags für ein Ge-
bäude in Oppelsbohm zugestimmt. Des Weiteren wurde die Verwaltung einstimmig dazu er-
mächtigt, im Stellenplan 2018 ein erweitertes Stellenbudget im Bereich der Kindertageseinrich-
tungen auszuweisen. Eine Stellenausschreibung im Bereich der Technischen Verwaltung wurde 
ebenfalls einstimmig befürwortet.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Breitbandprojekt Rudersberg / Berglen 
   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über den Zeitplan bezüglich des interkommunalen 
Breitbandprojekts Rudersberg / Berglen. Am 30.10.2017 wird feststehen, welches Unternehmen 
den Zuschlag erhält.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Förderung Hochbehälter Galgenberg 
   

    
Bürgermeister Friedrich teilt mit, dass der beantragten Förderung für den Neubau des Wasser-
hochbehälters Galgenberg nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft im Förderprogrammjahr 
2017 leider nicht entsprochen wurde. Die Maßnahme wird daher zurückgestellt. Ein erneuter 
Förderantrag soll im Jahr 2018 gestellt werden.   
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerer 
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1.5. Bekanntgaben  

- Festsetzung der Bodenrichtwerte auf 31.12.2016 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass der Gutachterausschuss der Gemeinde die Bodenrichtwerte auf 
31.12.2016 festgesetzt hat. Eine Veröffentlichung erfolgt auf der Gemeindehomepage.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Frau Bührer für Homepage 
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1.6. Bekanntgaben  

- Fertigstellung der Ortssanierungen in Ödernhardt und in Öschelbronn 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die kommunalen Maßnahmen bei der Ortssanierung in 
Ödernhardt voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen werden können. Die Gesamtmaßnahme 
(u.a. die Arbeiten durch die Syna) soll bis Ende September abgeschlossen sein.  
Die Sanierungsarbeiten in Öschelbronn können im Bereich vor dem Rathaus bis vor den Be-
triebsferien der Baufirma durchgeführt werden. Nach den Betriebsferien der Firma Zehnder kann 
der Bereich hinter dem Rathaus in Angriff genommen werden. Die Gesamtmaßnahme soll bis 
Ende Oktober / Anfang November fertiggestellt sein.  
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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1.7. Bekanntgaben  

- Partnerschaftsbesuch Gaschurn 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der offizielle Antrittsbesuch der Partnergemeinde Gaschurn 
in Berglen am 29.09. – 01.10.2017 stattfindet.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.8. Bekanntgaben  

- Abbruch ehemaliges Rathaus Bretzenacker 
   

    
Bürgermeister Friedrich informiert, dass die Abbauarbeiten des Glockenturms voraussichtlich am 
20.07.2017 durch die Firma Harald Bauer durchgeführt werden. Voraussichtlich ab 24.07.2017 
sollen dann die Abbrucharbeiten des ehemaligen Rathauses in Bretzenacker durch die Firma 
Bühler vorgenommen werden.    
 
Das Gremium nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 20.06.2017 
   

    
Der Vorsitzende spricht folgenden Gemeinderäten, die seit der letzten Gemeinderatssitzung am 
20.06.2017 Geburtstag hatten, seine Glückwünsche aus und bedankt sich für das ehrenamtliche 
Engagement: 
 

 Gemeinderat Oliver Klenk      24. Juni 

 Gemeinderat Felix Scherhaufer     25. Juni 

 Gemeinderat Andreas Hägele     27. Juni 

 Gemeinderat Sascha Geck        7. Juli 

 Gemeinderat Holger Schade      11. Juli 
 
 
Anlässlich der runden Geburtstage von Herrn Gemeinderat Klenk und Herrn Gemeinderat Häge-
le überreicht der Vorsitzende Präsente der Gemeinde. 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Kreistagssitzung in Berglen - Unterstützung durch Gemeinderäte 
   

    
Bürgermeister Friedrich dankt den Gemeinderäten Beck und Friz für deren Unterstützung bei der 
Kreistagssitzung am 10.07.2017.  
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Aufgrabungen durch die Telekom im Außenbereich der neuen Sporthalle 
   

    
Zur Anfrage von Gemeinderat Moser teilt der Vorsitzende mit, dass die Telekom Aufgrabungen 
im Außenbereich der Sporthalle vorgenommen hat. Die Telekom ist verpflichtet, die Fläche wie-
der herzurichten.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
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3. Bürgerfragestunde  

- Nächtliche Straßenbeleuchtung  
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 

   

    
1. Nächtliche Straßenbeleuchtung 
 
Herr Frieder John aus Oppelsbohm nimmt Bezug auf die nächtliche Straßenbeleuchtung. Die 
seit einiger Zeit wieder durchgängige Beleuchtung kann negative Beeinträchtigungen für Mensch 
und Insekt mit sich bringen. Durch das hereinscheinende Licht fühlt er sich sehr beeinträchtigt 
und fragt deshalb an, ob das Thema auch unter dem Gesichtspunkt der Lichtverschmutzung 
nochmals aufgegriffen werden kann.   
 
Der Vorsitzende informiert, dass der Gemeinderat im Zuge der Umstellung auf LED-Lampen die 
durchgängige nächtliche Straßenbeleuchtung vor ca. drei Jahren wieder eingeführt hat. Zuvor 
war die Beleuchtung aus Kostengründen teilweise nachts abgeschaltet. Die Verwaltung hat seit 
der Umstellung sehr viel positives Feedback erhalten. Die durchgängige Beleuchtung vermittelt 
ein Gefühl der subjektiven Sicherheit. Aus diesen Gründen ist auch nicht angedacht, das Thema 
nochmals aufzugreifen. Der Vorsitzende empfiehlt,  in den störenden Fällen einen Verdunk-
lungsschutz am Fenster anzubringen.  
 
 
2. Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 
 
Herr Frieder John spricht die Barrierefreiheit der Bushaltestellen in Berglen an. Bei der umge-
bauten Bushaltestelle an der Lannerstraße ortseinwärts ist ein barrierefreies Einsteigen leider 
technisch nicht möglich.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Bauhof die Angleichungsmaßnahmen der vorgela-
gerten Gehwegfläche noch vornehmen wird, sodass die Haltestelle barrierefrei genutzt werden 
kann. Leider ist es aufgrund der erforderlichen Radien nicht möglich, die Bushaltestelle in der 
Ortsmitte Oppelsbohm umzubauen. Es wurde angedacht, die Buslinien 336 und 337 als Schleife 
über die Bushaltestelle Nachbarschaftsschule zu führen. Diese Idee kann jedoch nicht umge-



setzt werden, da die Anschlusspunkte nach Auskunft des Busunternehmens an die S-Bahn nicht 
eingehalten werden könnten.  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Bauhof 
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4. Sicherheitsanalyse der Gemeinde Berglen 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 322/2017 und die PowerPoint-Präsentation wird verwiesen. Diese sind 
Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende begrüßt den Leiter des Polizeireviers Winnenden, Herrn Friedhelm Veigel, der 
nachfolgend anhand einer PowerPoint-Präsentation eine Sicherheitsanalyse für das Gebiet der 
Gemeinde Berglen im Jahr 2016 vorstellt. 
 
Herr Veigel berichtet über das Verkehrslagebild in Berglen, die Polizeiliche Kriminalstatistik mit 
Differenzierung nach Ereignisarten und über die Tatverdächtigen.  
Bei den Verkehrsunfällen ist eine leichte Steigerung gegenüber 2015 zu verzeichnen, wobei die 
Strecke auf der L 1120 zwischen Stöckenhof und Rettich-Kreuzung als Unfallhäufungsstelle ein-
gestuft ist. Von der Kommission für Unfallhäufungsstellen wurden Markierungsmaßnahmen an-
geregt, die zwischenzeitlich auch angebracht worden sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich der 
Unfallschwerpunkt dadurch entschärft. 
Beim Kriminalitätshäufigkeitsvergleich im Kreis (Kriminalitätsbelastung vergleichbarer Gemein-
den) ist Berglen die Gemeinde mit der drittkleinsten Häufigkeitszahl. Im Jahr 2016 hat es in 
Berglen 99 Straftaten gegeben, wobei die Aufklärungsquote bei 64,6% lag. Diese liegt deutlich 
über dem Landesschnitt. Rund ein Drittel der Straftaten sind Diebstahlsdelikte bei rückläufiger 
Tendenz. Hier ist jedoch von einem durchschnittlichen Kriminalitätsgeschehen in Berglen aus-
zugehen. Auch die Rohheits- und Körperverletzungsdelikte bewegen sich auf einem relativ 
gleichbleibenden Niveau. Deutlich zurückgehende Zahlen sind bei den Wohnungseinbruchs-
diebstählen zu verzeichnen. Bei der Wirtschaftskriminalität sind zwar gegenüber 2015 große 
Sprünge zu verzeichnen, insgesamt ist die Situation aber nicht auffällig. Die Entwicklung der 
Tatverdächtigen zeigt, dass unter den 54 Tatverdächtigen sieben nichtdeutsche Personen (an-
teilig 13%) sind. Die Tatverdächtigen sind zwei Griechen, ein Österreicher sowie Personen aus 
Bosnien-Herzegowina, dem Irak und Liberia. Bei den Flüchtlingen und Zuwanderern als Tatver-
dächtige ist keine große Veränderung gegenüber 2015 zu beobachten, obwohl im Jahr 2016 
wesentlich mehr Flüchtlinge im Gemeindegebiet untergebracht waren. Von den lediglich drei 
Straftaten hatten zwei in der Flüchtlingsunterkunft und eine außerhalb stattgefunden.  



Abschließend geht Herr Veigel auf die personelle Situation des Polizeireviers Winnenden ein. 
Mit einer Besetzung von ungefähr 80 bis 90% der Stellen (50 bis 52 Polizeibeamte) ist das Poli-
zeirevier Winnenden personell an der Unterkante. Das Land Baden-Württemberg ist das Land 
mit der schlechtesten Polizeidichte, das Polizeipräsidium Aalen ist bundesweit ganz hinten an-
gesiedelt. In der Politik und in der Bevölkerung ist das Thema „Wert der Sicherheit“ jedoch an-
gekommen. Aussicht auf Verbesserung ist da. 
 
Nachfolgend beantwortet Herr Veigel Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats. Er weist darauf 
hin, dass politisch motivierte Straftaten nicht aufgefallen sind. Auch ein problematisches Ge-
schehen mit Reichsbürgern gibt es in Berglen nicht. 
 
Abschließend dankt der Vorsitzende dem stellvertretenden Leiter des Polizeireviers für die Prä-
sentation im Gemeinderat und übergibt ein Präsent der Gemeinde.   
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Ordnungsamt   
 



 
 

 

 
 

Sicherheitsanalyse der Gemeinde Berglen 
 
 
Der Leiter des Polizeireviers Winnenden und Leiter der Führungsgruppe, Herr Friedhelm Veigel, 
wird eine Sicherheitsanalyse für das Gebiet der Gemeinde Berglen im Jahr 2016 vorstellen und 
einen Ausblick auf die aktuellen Entwicklungen geben. 
 
Vorgesehen ist eine Information über folgende Themenschwerpunkte: 
 

 Ordnungsstörungen 

 Verkehrslagebild 

 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 

 Fazit 
 
Anschließend an den Sachvortrag steht Herr Veigel dem Gremium gerne für Fragen zur Verfü-
gung.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Ordnungsamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/322/2017  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Kenntnisnahme 
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5. Leerrohrverbindung NBS Oppelsbohm zum Telekom Verteilerschrank G.-

F.-Händel-Str. gegenüber Netto-Markt  
- Vergabe 
 

   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 324/2017, die Bestand-
teil des Protokolls ist.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zum Bau einer Leerohrverbindung mit vier Leer-
rohren vom Abzweigschacht bei der Nachbarschaftsschule bis zum Verteilerschrank in 
der G.- F.-Händel-Straße auf Höhe des Netto-Markts an die Fa. Leonhard Weiss GmbH & 
Co. KG aus Weinstadt zum Preis von 33.270,51 € brutto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Leerrohrverbindung NBS Oppelsbohm zum Telekom Verteilerschrank 
G.-F.-Händel-Str. gegenüber Netto-Markt - Vergabe 

 
 
Es wird auf die Sitzungsvorlage SV/317/2017 vom 20.06.2017 verwiesen. 
 
Für den Bau einer Leerrohrverbindung von der Nachbarschaftsschule (NBS) bis zum Verteiler-
schrank in der G.-F.-Händel-Str. wurden am 01.06.2017 folgende acht Firmen zur Angebotsab-
gabe aufgefordert. 
 

- Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Weinstadt 
- Fa. Straßenbau Zehnder GmbH, Rudersberg 
- Fa. HSE-Bau GmbH, Glauchau 
- Fa. Gebrüder Eichele GmbH, Untergröningen 
- Fa. Lukas Gläser GmbH & Co. KG, Aspach 
- Fa. Klöpfer GmbH & Co. KG, Winnenden 
- Fa. Haag Bau GmbH, Neuler, 
- Fa. Haag Erdbau GmbH, Großerlach 

 
Zum Submissionstermin am 29.06.2017 um 14.00 Uhr lagen zwei Angebote vor. Vom Ingeni-
eurbüro Riker + Rebmann wurden die Angebote geprüft und bis zum 03.07.2017 ein Preisspie-
gel sowie eine Vergabeempfehlung ausgearbeitet (s. Anlage 1). 
  
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe zum Bau einer Leerohrverbindung mit vier Leer-
rohren vom Abzweigschacht bei der Nachbarschaftsschule bis zum Verteilerschrank in 
der G.- F.-Händel-Straße auf Höhe des Netto-Markts an die Fa. Leonhard Weiss GmbH & 
Co. KG aus Weinstadt zum Preis von 33.270,51 € brutto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/324/2017  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
6. Fortschreibung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen an 

die örtlichen Vereine und Organisationen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 326/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
1. Antrag des KTSV Hößlinswart (s. Anlage) 
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Beck erklärt sich für befangen und nimmt weder an der Beratung 
noch an der Beschlussfassung teil. Die Befangenheit bezieht sich jedoch nur auf den Antrag des 
KTSV Hößlinswart (Vereinsvorstand ist Herr Beck) auf Erhöhung bzw. Ergänzung der im Vor-
schlag der Verwaltung vorgesehenen Zuschüsse. 
 
Zum Antrag des KTSV Hößlinswart nimmt Gemeinderat Geck Stellung. Er hält den Antrag für 
absolut legitim und befürwortet die beantragten Erhöhungen und Ergänzungen.  
 
Bürgermeister Friedrich informiert, dass der Antrag des KTSV der einzige war, der eingegangen 
ist. Die Antragsformulare auf finanzielle Zuwendung für Vereine der Gemeinde sind auch online 
auf der Homepage der Gemeinde eingestellt. Weitere eingehende Anträge werden dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 
Gemeinderat Moser befürwortet ebenfalls den Antrag des KTSV Hößlinswart.  
 
Nachfolgend wird über den Antrag des KTSV Hößlinswart abgestimmt. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat stimmt der beantragten Ergänzung der Vereinsförderrichtlinien zu.  
 
 
 
 



2. Fortschreibung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen an die örtli-
chen Vereine und Organisationen 

 
Bezüglich der Vereinsförderung ist Gemeinderat Moser der Auffassung, dass die Unterstützung 
der Jugendlichen der richtige Weg ist.  
 
Gemeinderat Haller erkundigt sich nach der Gesamtsumme der Vereinsförderung.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass sich dieser Wert aus dem Erbbauwert, der eigentlichen Ver-
einsförderung und der projektbezogenen Förderung ermittelt.  
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1.   Der Gemeinderat stimmt der beigefügten Änderung der Vereinsförderrichtlinien zu. 
2. Die Richtlinien treten rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.  
3.   Die bisherigen Vereinsförderrichtlinien werden aufgehoben.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt   
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen 
an die örtlichen Vereine und Organisationen 

 
Die eingetragenen gemeinnützigen Vereine der Gemeinde Berglen erfüllen wichtige gesell-
schaftliche Aufgaben, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit, der Integration sowie im kul-
turellen und sozialen Leben. Geleistet wird dies ganz wesentlich durch ehrenamtliches Enga-
gement. Diese gesellschaftliche Bedeutung der Vereinsarbeit rechtfertigt auch eine öffentliche 
Förderung, die als freiwillige Leistung gemäß den vom Gemeinderat beschlossenen Richtlinien 
erfolgt. 
 
Die vorgeschlagene Fortschreibung der Richtlinien beinhaltet neben geringen redaktionellen 
Änderungen eine Erhöhung der Förderung je aktivem Jugendlichen sowie einen Zuschuss für 
die kirchliche Jugendarbeit. Die Anpassung erfolgt aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung 
bzw. als Inflationsausgleich seit der letzten Änderung der Richtlinien im Jahr 2009. Aufgrund 
der prognostizierten allgemeinen Bevölkerungsentwicklung ist zudem zumindest teilweise in 
den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Kinder und Jugendlichen zu rechnen. Die Verei-
ne müssen zudem verstärkte Aufwendungen betreiben, um sinkenden Mitgliederzahlen infolge 
des Ganztagsbetriebs in Kindertagesstätten und Schulen zu begegnen.  
 
Die vorgeschlagene Erhöhung würde sich wie folgt auswirken: 
 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1.   Der Gemeinderat stimmt der beigefügten Änderung der Vereinsförderrichtlinien 

zu. 
2. Die Richtlinien treten rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft.  
3.   Die bisherigen Vereinsförderrichtlinien werden aufgehoben.   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt   
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/326/2017 021.55 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 

























Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungs-

gebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Berg-
len 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 320/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt ausführlich und ergänzt, dass sich die Gemeinde an 
den Landesrichtsätzen orientieren muss, solange Land und Bund die Kinderbetreuung als kom-
munale Aufgabe ansehen. 
 
Auch Gemeinderat Moser ist dieser Auffassung. Die große Politik von Bund und Land redet zwar 
davon, dass die Kinderbetreuung kostenfrei sein sollte, solange jedoch zu wenig von oben 
kommt, müssen die Beiträge erhöht werden, um kostendeckender zu sein. Aus diesem Grund 
muss man der Erhöhung zustimmen.  
 
Auch Gemeinderat Klenk ist der Auffassung, dass man einer Erhöhung zustimmen sollte. Eine 
attraktive und dezentrale Kinderbetreuung gibt es nicht umsonst.  
 
Gemeinderat Geck weist darauf hin, dass die Gemeinde ein großes Dienstleistungspaket zu-
sammengestellt hat. Die Eltern können selbst entscheiden, was sie in Anspruch nehmen wollen. 
Dieses Angebot wird von den Eltern angenommen.   
 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 

1. Die Anpassung der Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen an die aktuellen 
Landesrichtsätze wird befürwortet. 
Für die Kinderkrippe soll die Anpassung im Kitajahr 2017/2018 in zwei Stufen, d. h. 
zum 01.09.2017 und zum 01.03.2018, erfolgen. 
 



2. Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Ge-
meinde Berglen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 3 x Hauptamt 
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der 

Gemeinde Berglen 
 
 

Die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände zur Höhe der 

Elternbeiträge in Kindertagesstätten wurden im Mai 2017 fortgeschrieben. Ausgangslage für die 

Erhebung der Elternbeiträge bleibt dabei, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rund 20% 

der Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken. 

 

Der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 hat für das Personal der Kinderbetreuungseinrich-

tungen teilweise erhebliche Verbesserungen, insbesondere bei der Eingruppierung, mit sich 

gebracht. Bisher war eine Erhöhung von 3% ausreichend, um die normalen Tarifsteigerungen 

aufzufangen. Für das Kindergartenjahr reicht diese Steigerungsrate der Elternbeiträge infolge 

des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst (SUE) aus dem Jahr 2015 nicht aus. 

Nach ersten Hochrechnungen der Betriebsausgaben in den betroffenen Jahren melden Träger 

zum Teil Kostensteigerungen von 6% bis 12%, je nach Personalkonstellation, zurück. In Berg-

len ist – auch aufgrund der erhöhten Anzahl von Betreuungsplätzen – für das Jahr 2016 eine 

Personalkostensteigerung in Höhe von rund 16% feststellbar.  

 

Am 19.07.2016 hat der Gemeinderat beschlossen, die Benutzungsgebühren für Kindertagesein-

richtungen in Berglen gemäß den aktuellen Landesrichtsätzen festzusetzen. Im Kita-Jahr 

2017/2018 und 2018/2019 wird sich dies wie folgt auswirken (siehe auch beiliegende Über-

sicht):  

 

Bei der Betreuung von Kindern zwischen drei Jahren und Schuleintritt (Ü3) ist die Anpas-

sung an die neuen Empfehlungen der Landesverbände für das Kita-Jahr 2017/2018 mit einer 

Erhöhung von monatlich bis zu 10,00 € verbunden. Dies entspricht einem Betrag von bis zu 

3,00 € für verlängerte Öffnungszeiten mit sechs Stunden Betreuungszeit, bis zu 10,00 € für ver-

längerte Öffnungszeiten mit sieben Stunden Betreuungszeit, bis zu 5,00 € für die Betreuung im 

Halbtagskindergarten, bis zu 4,00 € für die Ganztagsbetreuung mit acht Stunden und bis zu 

5,00 € für die Ganztagsbetreuung für zehn Stunden.  

 

Im Kita-Jahr 2018/2019 liegt die monatliche Steigerung zwischen 1,00 bis 6,00 € (bis zu 3,00 € 

für verlängerte Öffnungszeiten mit sechs Stunden Betreuungszeit, bis zu 4,00 € für verlängerte 

Öffnungszeiten mit sieben Stunden Betreuungszeit, bis zu 2,00 € für die Betreuung im Halb-

tagskindergarten, bis zu 4,00 € für die Ganztagsbetreuung mit acht Stunden und bis zu 6,00 € 

für die Ganztagsbetreuung für zehn Stunden).  

 

Für Kinder zwischen einem Jahr und drei Jahren (U3) soll für die Betreuung in altersge-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/320/2017 460.15 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



mischten Gruppen – wie bisher – das Doppelte des regulären Gebührensatzes veranlagt wer-

den, da pro Kleinkind ein zusätzlicher regulärer Platz frei bleiben muss.  

 

In Kinderkrippen führt die Anpassung an die aktuelle Empfehlung der Landesverbände im Kin-

dergartenjahr 2017/2018 monatlich zu einer Steigerung um ca. 12 % der örtlichen Gebührens-

ätze. Dies entspricht einem Betrag bis zu 38,00 € für verlängerte Öffnungszeiten mit sechs 

Stunden Betreuungszeit, bis zu 44,00 € für verlängerte Öffnungszeiten mit sieben Stunden Be-

treuungszeit, bis zu 50,00 € für die Ganztagsbetreuung mit acht Stunden und bis zu 64,00 € für 

die Ganztagsbetreuung für zehn Stunden.  

 

Im Kindergartenjahr 2018/2019 liegt die monatliche Steigerungsrate dann nur noch bei bis zu 

rund 3% (bis zu 10,00 € für verlängerte Öffnungszeiten mit sechs Stunden Betreuungszeit, bis 

zu 12,00 € für verlängerte Öffnungszeiten mit sieben Stunden Betreuungszeit, bis zu 14,00 € für 

die Ganztagsbetreuung mit acht Stunden und bis zu 16,00 € für die Ganztagsbetreuung für 

zehn Stunden). 

 

In Kinderkrippen werden die Kinder in kleineren Gruppen betreut, die personell besser ausge-

stattet sind. Der pädagogische Schwerpunkt liegt auf der Gestaltung einer bindungsähnlichen 

emotionalen Beziehung, der sprachlichen sowie pflegerischen Begleitung und Förderung.  

 

Zum Vergleich der Gebührensätze mit anderen Kommunen sind deren aktuelle Regelungen als 

Anlage beigefügt. Die Gebühren der benachbarten Gemeinden im Ü3-Bereich entsprechen 

weitgehend den Landesrichtsätzen und sollen auch für die Kita-Jahre 2017/2018 und 

2018/2019 entsprechend übernommen werden. Die U3-Betreuung in der Kinderkrippe wird in 

den anderen Kommunen derzeit meistens noch unter den Landesrichtsätzen angeboten. Eine 

Angleichung an die Empfehlungen wird jedoch angestrebt.  

 

Es wird vorgeschlagen die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der 

Gemeinde Berglen in den Kitajahren 2017/2018 und 2018/2019 weiterhin entsprechend 

den Landesrichtsätzen festzusetzen.  

Aufgrund des Tarifabschlusses im Jahr 2015 fällt die Steigerung der Gebührensätze für 

2017/2018 relativ hoch aus. Da diese im Krippenbereich zu einer Erhöhung um bis zu 

64,00€ / Monat führen würde, wird vorgeschlagen, dort eine Anpassung in zwei Stufen, 

d.h. zum 01.09.2017 und zum 01.03.2018 vorzunehmen. Für 2018/2019 wäre die Erhöhung 

mit einer Steigerungsrate bis zu 3% dann wieder im zumutbaren Rahmen.  

 

Neben den Gebühren für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist auch die 

Gebühr für die Betreuung in den Ferien in der Satzung geregelt. Das Ferienbetreuungsange-

bot ist ein verlässliches Angebot der Gemeinde für Kindergarten- und Grundschulkinder. In ei-

ner Gruppe mit maximal 25 Kindern werden Kinder aus Kindertageseinrichtungen ab drei Jah-

ren von zwei geeigneten Kräften betreut. Die Grundschülerinnen und Grundschüler werden von 

einer im Umgang mit Kindern dieses Alters geeigneten Kraft betreut. Die Betreuung kann in 

einem Zeitrahmen von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr gebucht werden.  

 

Im Jahr 2016 lag der Kostendeckungsgrad bei 34%. Die Gebühr beträgt derzeit 8,00 € pro Tag 



bei sechsstündiger Betreuung, 10.00 € pro Tag bei siebenstündiger Betreuung, 11,00 € pro Tag 

bei achtstündiger Betreuung und 14,00 € pro Tag bei zehnstündiger Betreuung. Sofern ein Ge-

schwisterkind gleichzeitig dieses Angebot in Anspruch nimmt, verringert sich die Gebühr für das 

zweite Kind auf die Hälfte. In den meisten Nachbarkommunen ist die Gebühr schon aktuell et-

was höher (siehe Anlage). 

 

Um den Abmangel etwas zu reduzieren, wird eine Erhöhung um 2,00 € auf 10,00 € pro 

Tag für die sechsstündige Betreuung vorgeschlagen. Für die sieben, acht- und zehn-

stündige Betreuung soll der Betrag entsprechend hochgerechnet werden. 

  

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Die Anpassung der Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen an die aktuellen 

Landesrichtsätze wird befürwortet. 

Für die Kinderkrippe soll die Anpassung im Kitajahr 2017/2018 in zwei Stufen, d. h. 

zum 01.09.2017 und zum 01.03.2018, erfolgen. 

 

4. Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhe-

bung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen in der 

Gemeinde Berglen mit nachfolgendem Wortlaut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
3 x Hauptamt 
1 x Kämmerei   
 

 



























































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Abbriss der alten Schulturnhalle, Leharstraße 34 in Oppelsbohm 

Vergabe der Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 321/2017 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt und weist darauf hin, dass die Stahlbetonsägearbei-
ten und die Erdauffüllungsarbeiten nicht in diesen Kosten enthalten sind.  
 
Herr Müller weist darauf hin, dass für die gesamte Maßnahme Kosten in Höhe von voraussicht-
lich 60.000 € bis 65.000 € entstehen werden. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Arbeiten während den Sommerferien durchgeführt werden 
sollen, um die Einschränkungen für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten.     
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Auftragsvergabe der Abbruch- 
und Entsorgungsarbeiten an die Firma Bühler Abbruch GmbH aus Plüderhausen zum 
Bruttoangebotspreis in Höhe von 23.562 €.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei  
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Abbriss der alten Schulturnhalle, Leharstraße 34 in Oppelsbohm 
Vergabe der Abbruch- und Entsorgungsarbeiten 

 
 
Mit Eröffnung der dreiteilbaren Sporthalle wurde die alte Schulturnhalle, Leharstraße 34 in Op-
pelsbohm, außer Betrieb genommen. Es ist vorgesehen das Gebäude soweit abzubrechen, so 
dass lediglich Stahlbetonbauteile zur Hangsicherung belassen werden. Das Gelände soll dann 
mittels Erdauffüllung dem angrenzenden Gelände angeglichen werden. Die Vorgehensweise 
wurde den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschuss am 27.06.2017 bei einer Ortsbesichti-
gung erläutert. 
 
Die erforderlichen Abbruch- und Entsorgungsarbeiten wurden am 01.06.2017 beschränkt aus-
geschrieben. Zum Eröffnungstermin am 29.06.2017 wurden von neun aufgeforderten Firmen 
vier Angebote eingereicht. Alle Angebote können gewertet werden. 
 
Zur Vergabe wird die Firma Bühler Abbruch GmbH aus Plüderhausen zum Bruttoangebotspreis 
von 23.562 € vorgeschlagen. 
 
Weitere Kosten entstehen durch die Stahlbetonsägearbeiten und die Erdauffüllungsarbeiten. 
 
Finanzierung: 
Im Haushaltsplan 2017 sind im Verwaltungshaushalt unter der Haushaltstelle 2150-509000 für 
Abrisskosten der alten Schulturnhalle 160.000 € eingestellt. Dieser Ansatz sollte nach Einschät-
zung der Verwaltung auch für die Stahlbetonsägearbeiten und die Erdauffüllungsarbeiten mehr 
als ausreichend sein.  
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat ermächtigt die Gemeindeverwaltung zur Auftragsvergabe der Abbruch- 
und Entsorgungsarbeiten an die Firma Bühler Abbruch GmbH aus Plüderhausen zum 
Bruttoangebotspreis in Höhe von 23.562 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/321/2017 564.2 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Erneute Vergabe des zweiten Fluchtweges für das Rathaus Oppelsbohm, 

Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 325/2017 und die Tischvorlage vor. 
Die Vorlagen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt und bittet darum, die Ausschreibung we-
gen Unwirtschaftlichkeit aufzuheben, eine erneute Ausschreibung zu versenden und die Sub-
mission dieser dann im Rathaus durchzuführen.   
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 

1. Die Ausschreibung wird nach § 17 VOB Teil A aufgehoben. 
 

2. Die Statik für die Treppenanlagen wird beauftragt. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Technische Verwaltung   
 



 
 

 

 
 

Erneute Vergabe des zweiten Fluchtweges für das Rathaus 
Oppelsbohm, Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 

 
 
Bereits in seiner Sitzung am 3. März 2015 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung ein Stahl-
treppenhaus für den zweiten Rettungsweg des Gebäudes Beethovenstraße 14 an die Firma 
Danner Treppenbau GmbH, Neuenstadt, zum Preis von 37.099,44 € (brutto) vergeben. Für den 
kleinen Sitzungssaal wurde die Herstellung eines Fluchtbalkons an die Firma Holzbau Kurz, 
Rudersberg, zum Bruttopreis von 3.847,27 € vergeben. Gemäß dem brandschutztechnischen 
Gutachten vom 9. September 2014 ist für die Gebäude Beethovenstraße 14 und 20 jeweils ein 
zweiter Rettungsweg vorzuhalten.  
 
Die Baurechtsbehörde des Landratsamts Rems-Murr-Kreis hatte die vorgesehene Spindeltrep-
penlösung, die für das Gebäude 14 wesentlich harmonischer gewirkt hätte, leider abgelehnt. 
Die Lösung mit einer Spindeltreppe wäre nur unter der Maßgabe genehmigt worden, dass die 
beauftragte Sicherheitsfirma Streit aus Gründen des Unfallschutzes einer Spindeltreppe zuge-
stimmt hätte. Aufgrund der möglichen hohen Anzahl von Benutzern des zweiten Fluchtweges 
(u.a. Sozialraum), konnte die Firma Streit keine Ausnahmegenehmigung für eine Spindeltreppe 
erteilen.  
 
Um die Vorgaben einhalten zu können, wurde von Architekt Wolfgang Leissle ein Baugesuch 
für einen Treppenturm für das Gebäude Beethovenstraße 14 mit einer separaten Fluchttreppe 
für den kleinen Sitzungssaal (Gebäude Beethovenstraße 20) geplant. Vom Landratsamt Rems-
Murr-Kreis wurden die zwei Treppen am 1. Dezember 2016 baurechtlich genehmigt, so dass die 
Umsetzung erfolgen kann. 
 
Seitens der Technischen Verwaltung werden für diese zwei Fluchttreppen Gesamtkosten zwi-
schen ca. 60.000 € und 70.000 € (brutto) geschätzt. Zwischenzeitlich hat Herr Architekt Leissle 
eine beschränkte Ausschreibung für diese Maßnahmen erstellt (s. Anlage).  
 
Am 06.07.2017 erfolgt die Submission, deshalb wird der Vergabevorschlag als Tischvorlage 
nachgereicht.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem wirtschaftlichsten Bieter wird der Auftrag erteilt. 
 
 
Anlagen: 
 
Bauzeichnung der Treppe 1 und 2 
Blanko Leistungsverzeichnis   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Technische Verwaltung   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/325/2017 443.12 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 





















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- 

und Flüchtlingsunterkünften 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 327/2017 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünften der Gemeinde Berglen wird entsprechend nachfolgendem Text be-
schlossen (s. Anlage).  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt  
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 12.04.2016 wurde die Satzung über die Benutzung von Ob-
dachlosen- und Flüchtlingsunterkünften überarbeitet.  
 
In der letzten Sitzung am 20.06.2017 hat der Gemeinderat die Anmietung eines weiteren Ge-
bäudes zur Unterbringung von Obdachlosen bzw. Flüchtlingen beschlossen. Nachdem die ver-
brauchsabhängigen Benutzungsgebühren einer starken Schwankung unterliegen, wurden diese 
aufgrund der Verbrauchszahlen des Jahres 2016 nochmals überarbeitet. Auf die beigefügte 
Kalkulation wird verwiesen. Zur Vereinfachung wird vorgeschlagen, die Verbrauchsgebühren 
analog der Heizvarianten durch Festlegung eines Durchschnittssatzes festzusetzen. 
 
Die angefügte Gebührenkalkulation beruht auf den §§ 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) und den §§ 12 und 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Nach § 9 KAG 
können die Gemeinden für die Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren 
erheben. Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der Einrichtungen gedeckt werden (Kosten-
obergrenze). Aus Gründen des Datenschutzes wurde auf eine Bezeichnung der angemieteten 
Wohnungen verzichtet. 
 
Es wird vorgeschlagen, die Gebühren wie folgt anzupassen: 

 

Die Benutzungsgebühr beträgt je m² Wohnfläche und Kalendermonat:  
 

 
Linden-
str. 36 

Beet-
hoven-
str. 9 

Miet-
wohnung 

1 

Miet-
wohnung 

2 

Miet-
wohnung 

3 

Miet-
wohnung 

4 

Miet-
wohnung 

5 

Benutzungs-
gebühr / 
qm   / Monat 

4,02 € 8,85 € 10,13 € 8,47 € 7,83 € 8,51 € 
 

7,17 € 

 
 
Die Betriebskostenpauschale beträgt je Person und Kalendermonat:  
 

 Holz-/ Kohleheizung Elektroheizung Ölzentralheizung 

Betriebskosten/ Per-
son / Monat 

115,00 € 58,00 € 91,00 € 

 
 
  

 
 
   
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/327/2017 484.6 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften der Gemeinde Berglen wird entsprechend nachfolgendem Text 
beschlossen (s. Anlage).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt  
1 x Kämmerei   
 

 













Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr Berglen 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 328/2017, auf die der Vorsitzende in seinem Sachvortrag Bezug nimmt, 
wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Der beigefügten Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Berglen wird zugestimmt.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt   
  1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 
 

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Berglen 

 
 
Am 16. Dezember 2015 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Änderung des Feuer-
wehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG) beschlossen. Dabei wurde u.a. auch der 
„§ 34 Kostenersatz“ neu gefasst. Aufgrund der Gesetzesänderungen muss eine Kostenersatz-
satzung beschlossen werden. Dies erfordert eine Neukalkulation des Kostenersatzes für die 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr. 
  
Der Kostenersatz war bisher von den einzelnen Kommunen nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen zu kalkulieren. Abgesehen vom zeitlichen Aufwand für die Kalkulation führte diese 
Regelung in der Praxis dazu, dass die einzelnen Stundensätze für Personal- und Fahrzeugkos-
ten von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ausfielen, was den jeweiligen Kostenpflichtigen nur 
schwer vermittelbar war. Außerdem ergaben sich aufgrund der sogenannten „Handwerkerrege-
lung“, wonach die Kosten pro Feuerwehrfahrzeug auf 1.700 bis 2.000 Einsatzstunden zu vertei-
len waren, sehr niedrige Stundensätze für die Feuerwehrfahrzeuge.  
  
Nach § 34 Abs. 8 FwG kann das Innenministerium nun die Stundensätze für Feuerwehrfahr-
zeuge durch Rechtsverordnung einheitlich festsetzen. Das Innenministerium hat von diesem 
Recht Gebrauch gemacht und am 18.03.2016 die Verordnung über den Kostenersatz für Eins-
ätze der Feuerwehr (Verordnung Kostenersatz Feuerwehr – VOKeFw) erlassen. In § 1 der Ver-
ordnung wurden für verschiedene Feuerwehrfahrzeuge verbindliche Stundensätze festgelegt. 
Diese Stundensätze müssen – ohne dass es einer Regelung in der Feuerwehrkostenersatzsat-
zung bedarf – direkt angewendet werden. Im Satzungsentwurf ist daher nur noch ein Verweis 
auf die Rechtsverordnung enthalten. 
 
Weiterhin selbst zu kalkulieren und per Satzung zu regeln sind die Stundensätze für die ehren-
amtlich tätigen Einsatzkräfte, wobei § 34 Absatz 5 FwG hier nun völlig geänderte Kalkulations-
vorgaben zugrunde legt. Der Stundensatz setzt sich nun zusammen aus der gewährten Ent-
schädigung gemäß der Entschädigungssatzung und den sonstigen jährlichen Kosten, die für die 
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung entstehen, wobei diese auf 
80 Stunden je Feuerwehrangehörigen zu verteilen sind (s. Anlage).  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der beigefügten Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Berglen wird zugestimmt.  
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Ordnungsamt   
1 x Kämmerei   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/328/2017  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

18.07.2017 öffentlich Entscheidung 
 
 









Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 18.07.2017 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Frau Gemeinderätin Helga Hanke  

 Frau Gemeinderätin Christa Jooß  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  

 Herr Gemeinderat Thomas Walter  

   
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Gudrun Boschatzke; Frau Regina Eh-
mann; Herr Daniel Schreiber; Herr Götz Müller 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 
12. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Bei der Gemeindekasse sind keine Spenden eingegangen.   
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